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 Veröffentlicht am 11.11.1952

Norm

AngG §20 Abs2 I1

Rechtssatz

Zur Auslegung der Kündigungsbestimmung eines Dienstvertrages (der VOEST): "Der Vertrag verlängert sich jeweils um

ein weiteres Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zum 30. Juni oder 21.

Dezember eines Jahres gekündigt wird".
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